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Öffnungszeiten des Zahnärztehauses über die Feiertage 

Die KZV Hamburg ist vom 21. - 23.12.2020 und 28.12. - 30.12.2020  
zu den üblichen Geschäftszeiten (07:30 – 16:30 Uhr) besetzt und für  
Sie telefonisch erreichbar.  

Unser Hausbriefkasten bleibt von Montag, den 23.12.2020, 16:00 Uhr,  
bis Montag, den 04.01.2021, 09:00 Uhr verschlossen. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kennzeichnung Amalgam im Rahmen der Abrechnung 
 
Im Rahmen des Nationalen Aktionsplanes der Bundesregierung zur schrittweisen Verringerung von 
Dentalamalgam besteht ab dem 01.01.2021 eine Pflicht zur Kennzeichnung von Amalgamfüllungen in 
der Abrechnung. Danach sind Amalgam-Füllungen ab dem 01.01.2021 mit einem "A" direkt hinter der 
Leistungsnummer zu kennzeichnen, z. B. 13aA (bitte beachten Sie unbedingt die Klein-
Großschreibung). Das KCH-Abrechnungsmodul wurde entsprechend angepasst und die 
Praxisverwaltungssysteme müssen die Neuregelungen der 21. Änderungsvereinbarung zum BMV-Z 
ebenfalls berücksichtigen.  
 
Somit entfällt die fiktive Kennzeichnung "0" für Kunststofffüllung" oder "1" für Inlay bei den 
abgerechneten Füllungspositionen bei Vereinbarung einer Mehrkostenvereinbarung nach § 28 Abs. 2 
SGB V. 
 
 
6. Zahnersatzpunktwert 2021 
 
Die Bundesmantelvertragspartner (KZBV und GKV-SV) haben sich am 30.11.2020 auf eine Erhöhung 
der Vergütung zahnärztlicher Leistungen bei Zahnersatz um 2,53 % verständigt. 
 

Punktwert ab 1.01.2021   

ZE (bundesweit) 0,9818 € Anzusetzen bei allen Heil- und Kostenplänen, die ab 
dem 01.01.2021 ausgestellt werden. 

 
 
7. Punktwerte für Heilfürsorgeberechtigte 
 (Bundespolizei und Bundeswehr) 
 
Die KZBV konnte für den Bereich Heilfürsorge mit dem Bundesministerium des Inneren (BMI) und 
dem Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) eine Einigung über die Höhe der Punktwerte für das 
Jahr 2021 erzielen. Der Punktwertsteigerung liegt ein prozentualer Steigerungssatz für das Jahr 2021 
in Höhe von 2,53 % zugrunde. 
 

Punktwert ab 
01.01.2021 

Bundespolizei 
Bundesministerium  
des Inneren (BMI) 

Bundeswehr 
Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) 

KCH/PAR/KBR: 1,2735 € 1,2735 € 

KFO/ZE: 1,0936 € 1,0936 € 

IP: 1,3583 € 1,2735 € 

 
Für die Abgeltung des Sprechstundenbedarfs wurde ab 01.01.2021 eine 
Pauschale in Höhe von 1,8015 € je KCH-Fall vereinbart. Die Vergütung 
erfolgt automatisch mit der Zahnarztgutschrift. 

 
 
  



PRAXISTEAM – aktuell   12/2020 17.12.2020 

 
 
8. Neue Laborpreislisten ab 01.01.2021 
 
Anbei erhalten Sie die ab 01.01.2021 gültigen BEL-II-Laborpreislisten für Regelversorgungen und 
Schienen/Kieferorthopädie. 
 
 
9. Neue Festzuschuss-Beträge ab 01.01.2021 
 
Derzeit liegen uns Vorabinformationen zu geänderten Festzuschuss-Beträgen ab 01.01.2021 vor, die 
allerdings noch der Beanstandungsfrist durch das Bundesministerium für Gesundheit unterliegen. 
Sobald die Festzuschuss-Beträge verbindlich zur Veröffentlichung freigegeben sind, werden wir Ihnen 
die Abrechnungshilfe auf unserer Website zur Verfügung stellen. 
 
 
10. Änderungen der Heilmittel-Richtlinie zum 01.01.2021 
 
Im ZAHNARZT – aktuell 8/20 haben wir Sie über die Anpassung der Heilmittel-Richtlinie an das 
Terminservice- und Versorgungsgesetz zum 01.10.2020 informiert, deren Inkrafttreten durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss auf den 01.01.2021 verschoben wurde. Das notwendige 
Zertifizierungsverfahren für die Anpassung der jeweiligen Praxisverwaltungssoftware  ist nun 
abgeschlossen, so dass ab dem 01.01.2021 die neue Heilmittel-Richtlinie in Kraft tritt. Dies beinhaltet 
auch die Verwendung eines neuen Vordruckes, der bei der KZV angefordert werden kann.    
 
Die Heilmittel-Richtlinie, der Vordruck, Ausfüllhinweise und nähere Informationen stehen Ihnen auf 
unserer Website unter Abrechnungshinweise A-Z Heilmittelverordnung zur Verfügung.      
 
 
11. Notdienstreservierung III/2021 (02.07.2021 – 29.09.2021) 
 
Die nächste Freischaltung für Ihre Online-Reservierung im III. Quartal 2021 beginnt am Dienstag, 
12.01.2021, um 12.00 Uhr. 
 
Die KZV Hamburg hat auch in den Hamburger Sommer-Schulferien die vertragszahnärztliche 
Versorgung inklusive des Notdienstes für ihre Patienten sicherzustellen. Trotz ihrer 
Praxisurlaubszeiten ist die Planung eines Notdienstes in den  
Ferien notwendig. 
 
 

 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
         
       
(Dr./RO Eric Banthien) (Dr. Gunter Lühmann) (Dipl.-Kfm. Stefan Baus) 
Vorsitzender des Vorstandes Stv. Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstandes 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Praxis-Teams,  
Ihren Familien und Freunden  

ein frohes Weihnachtsfest und viel  
Gesundheit für das neue Jahr.  

Passen Sie gut auf sich auf!  
Sie werden alle noch gebraucht. 

 

https://www.zahnaerzte-hh.de/zahnaerzte-portal/praxis/abrechnung/kassenabrechnung-kzv/punktwerte-laborpreise-bel-materialkosten/
https://www.zahnaerzte-hh.de/zahnaerzte-portal/praxis/abrechnung/kassenabrechnung-kzv/abrechnungsfragen-a-z/heilmittelverordnung/
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